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Verantwortlich für den Inhalt:
1. Bürgermeister Wilfried Saak, Hauptstraße 15
97286 Sommerhausen, Tel. (09333) 2 16
Fax: (09333) 82 26; E-Mail: rathaus@sommerhausen.de

Gedanken des Bürgermeisters
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

wenn Sie die Bürgerversammlung am 09. März besucht haben, wissen Sie es bereits – Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass wir in Sommerhausen ab September wieder eine Apotheke haben 
werden. 

An der Zeit, die seit der Schließung verstrichen ist, können Sie erkennen, dass viele Prozesse 
länger laufen als es einem lieb ist. Wenn sie dann ein gutes Ende finden, sind sie die Mühen 
wert gewesen. Im Fall unserer Apotheke haben wir seit September versucht einen Nachfolger 
zu finden.  

Die guten Beziehungen von Stefan Oehler in die Pharmaziebranche waren dabei sehr wertvoll. 
Aber auch die Beharrlichkeit und die Kompromissbereitschaft aller Beteiligten, die am Ende 
über die Zulassung entscheiden müssen bzw. die Voraussetzungen schaffen müssen, hat zu 
dem aktuellen hoffnungsvollen Ergebnis geführt. 

Die Gemeinde wird sich an den Kosten für die Barrierefreiheit finanziell beteiligen. Frau Beyer, 
als Eigentümerin der Räumlichkeiten, und Frau Lutzenberger, als zukünftige 
Apothekenbesitzerin, finden für die anderen Themen einen gemeinsamen Nenner. Der 
„Fahrplan“ mit den erforderlichen Schritten bis zur Eröffnung soll bis Ende März stehen. Danach 
wird umgesetzt. 

Die Apotheke wird jedoch maximal 5 Jahre in den jetzigen Räumlichkeiten unterkommen. 
Danach müssen wir neue Räume gefunden oder geschaffen haben, die alle Anforderungen an 
eine moderne Apotheke ohne Kompromisse erfüllen kann. Auch daran arbeiten wir im 
Gemeinderat bereits. 

Für die Post haben wir leider noch keine so guten Nachrichten. Aber auch in diesem Bereich 
suchen wir eine Lösung. Bei diesem Thema ist Markus Schwarz der Spezialist im Gemeinderat. 
Die Vielfalt ist für unsere Gemeinde immer ein Gewinn. Jeder darf sich dort einbringen, wo es 
ihr/ihm Spaß macht und sie/er helfen kann. 

Feiern Sie Ostern – das Fest der Auferstehung.  

Ihr  
Wilfried Saak 

1. Bürgermeister 
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Zur Information

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

im November 2022 bei den Informationsveranstaltungen in Winterhausen und 
Sommerhausen zum Bürgerwindrad haben wir um Ihre Interessensbekundung für eine 
Genossenschaft geworben. Nach einer weiteren Veranstaltung in Erlach im Januar 2023 
haben wir jetzt den Satzungsentwurf auf den Homepages von Sommerhausen und 
Winterhausen veröffentlicht. 

Bis Mitte Februar 2023 haben wir 486 Interessensbekundungen erhalten. Zusammen wollen 
diese 848 Anteile zeichnen. Diese Zahlen haben unsere Einschätzung und unsere 
Erwartungen weit übertroffen. Damit steht der Gründung der WiSo 
Bürgerenergiegenossenschaft nichts mehr im Wege. 

Jetzt laden wir Sie gerne ein, sich die Satzung herunterzuladen oder gegebenenfalls im 
Rathaus Sommerhausen/Winterhausen eine Kopie des Satzungsentwurfs abzuholen und 
mögliche Fragen per E-Mail an wiso-eg@gmx.de zu richten.  

Die Fragen möchten wir dann gerne mit allen Interessierten am 
 

Dienstag, 28.03.2023, um 19.30 Uhr, im Rathaus Sommerhausen 
 

besprechen und klären. 

Wie man dem Satzungsentwurf entnehmen kann, besteht die Genossenschaft aus 
3 Organen. 

Die Generalversammlung setzt sich automatisch aus allen Genossen zusammen, die 
mindestens einen Genossenschaftsanteil gezeichnet haben. 

Für den laufenden Betrieb benötigt die Genossenschaft noch einen Vorstand. Dieser 
besteht aus 2 Personen. Für den Vorstand suchen wir Personen, die sich vorstellen können, 
dieses Amt zu übernehmen. Interessierte melden sich gerne persönlich bei den 4 unten 
genannten Personen oder per E-Mail an die oben genannte Adresse. 
 

Zur Unterstützung und Überwachung des Vorstands wird noch der Aufsichtsrat von der 
Gesellschafterversammlung gewählt. Er besteht aus 3 aktiven Aufsichtsratsmitgliedern und 
einem Ersatzmitglied. Für den Aufsichtsrat suchen wir 4 Personen, die sich vorstellen 
können, dieses Amt zu übernehmen. Interessierte melden sich gerne persönlich bei den 
4 unten genannten Personen oder per E-Mail an die oben genannte Adresse. 

Für die Gründungsveranstaltung am 
 

Samstag, den 01.04.2023, um 19:30 Uhr, 
in der Willy-Supp-Halle in Sommerhausen 

 

werden mindestens 50 - besser aber 100 - Personen benötigt. 

Alle weiteren Personen, die ihr Interesse bekundet haben und nicht an dieser Veranstaltung 
teilnehmen können, werden danach angeschrieben. Sie erhalten so die Möglichkeit sich 
dann an der Genossenschaft verbindlich zu beteiligen. 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. – Schleifweg 1 – 97286 Sommerhausen 
Kurt Endres, Christian Luksch, Wilfried Saak, Karl-Heinz Werther 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

im November 2022 bei den Informationsveranstaltungen in Winterhausen und 
Sommerhausen zum Bürgerwindrad haben wir um Ihre Interessensbekundung für 
eine Genossenschaft geworben. Nach einer weiteren Veranstaltung in Erlach im 
Januar 2023 haben wir jetzt den Satzungsentwurf auf den Homepages von 
Sommerhausen und Winterhausen veröffentlicht. 
 

Bis Mitte Februar 2023 haben wir 486 Interessensbekundungen erhalten. 
Zusammen wollen diese 848 Anteile zeichnen. Diese Zahlen haben unsere 
Einschätzung und unsere Erwartungen weit übertroffen. Damit steht der 
Gründung der WiSo Bürgerenergiegenossenschaft nichts mehr im Wege. 
 

Jetzt laden wir Sie gerne ein, sich die Satzung herunterzuladen oder 
gegebenenfalls im Rathaus Sommerhausen/Winterhausen eine Kopie des 
Satzungsentwurfs abzuholen und mögliche Fragen per E-Mail  
an wiso-eg@gmx.de zu richten.  
 

Die Fragen möchten wir dann gerne mit allen Interessierten am 
 

Dienstag, 28.03.2023, um 19.30 Uhr, im Rathaus Sommerhausen 
 

besprechen und klären. 
 

Wie man dem Satzungsentwurf entnehmen kann, besteht die Genossenschaft 
aus 3 Organen. 
 

Die Generalversammlung setzt sich automatisch aus allen Genossen 
zusammen, die mindestens einen Genossenschaftsanteil gezeichnet haben. 
 

Für den laufenden Betrieb benötigt die Genossenschaft noch einen Vorstand. 
Dieser besteht aus 2 Personen. Für den Vorstand suchen wir Personen, die sich 
vorstellen können, dieses Amt zu übernehmen. Interessierte melden sich gerne 
persönlich bei den 4 unten genannten Personen oder per E-Mail an die oben 
genannte Adresse. 
 

Zur Unterstützung und Überwachung des Vorstands wird noch 
der Aufsichtsrat von der Gesellschafterversammlung gewählt. Er besteht aus 3 
aktiven Aufsichtsratsmitgliedern und einem Ersatzmitglied. Für den Aufsichtsrat 
suchen wir 4 Personen, die sich vorstellen können, dieses Amt zu übernehmen. 
Interessierte melden sich gerne persönlich bei den 4 unten genannten Personen 
oder per E-Mail an die oben genannte Adresse. 
 

Für die Gründungsveranstaltung am 
 

Samstag, den 01.04.2023, um 19:30 Uhr, 
in der Willy-Supp-Halle in Sommerhausen 

 

werden mindestens 50 - besser aber 100 - Personen benötigt. 
 

Alle weiteren Personen, die ihr Interesse bekundet haben und nicht an dieser 
Veranstaltung teilnehmen können, werden danach angeschrieben. Sie erhalten so 
die Möglichkeit sich dann an der Genossenschaft verbindlich zu beteiligen. 
 
 
 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. – Schleifweg 1 – 97286 Sommerhausen 
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Einladung zur Gründungsversammlung der  
WiSo Bürgerenergiegenossenschaft 

 
 

AN ALLE INTERESSENTEN! 
 
 

Wir laden Sie herzlich ein zur Gründungsversammlung der 
 
 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft eG i.G. 
 

 

am Samstag, 01. April 2023, um 19.30 Uhr, 
in Sommerhausen, Willy-Supp-Turnhalle 

 
 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

I. Eröffnung und Begrüßung 
II. Wahl 

a) eines Versammlungsleiters 
b) eines Schriftführers 

III. Erläuterungen zum Gründungsvorhaben mit anschließender 
Diskussion 

IV. Erklärung zur Errichtung einer Genossenschaft 
V. Vorlage und Erläuterung des Satzungsentwurfs und 

Aussprache 
VI. Beschlussfassung über den Inhalt der Satzung und ihre 

Unterzeichnung 
VII. Erste Generalversammlung mit Wahl des Aufsichtsrates 
VIII. Verschiedenes 

 
 

Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns und verbleiben 
 

mit freundlichen Grüßen 
 
 

DIE INITIATOREN 
 

 

WiSo Bürgerenergiegenossenschaft i.G. – Schleifweg 1 – 97286 Sommerhausen 
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Zusammenhalt in ländlichen Regionen? – Ein Forschungsprojekt zum 
Mitmachen  
 
Wie ist es eigentlich um den sozialen Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns bestellt und 
welche Ideen haben die Bürgerinnen und Bürger, um ihn zu stärken? – Das untersucht die Technische 
Hochschule Nürnberg bis 2026 in einem großen Forschungsprojekt in ganz Bayern. Gefördert wird das 
Heimatprojekt vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.1  

1 Das Projekt wurde als ein Ergebnis des Zukunftsdialog Heimat.Bayern ins Leben gerufen und ist als Heimatprojekt eine 
Maßnahme der Heimatstrategie „Offensive.Heimat.Bayern 2025“.  

 
Worum geht es im Heimatprojekt Bayern?  
Sozialer Zusammenhalt: damit ist das konkrete soziale Miteinander vor Ort gemeint, das Gefühl von 
Zugehörigkeit und die Fragen des Gemeinwohls. Die Erscheinungsformen und Rahmenbedingungen 
sozialen Zusammenhalts in ländlichen Regionen werden mit drei Befragungen und vier 
Vertiefungsprojekten untersucht. Dabei kommen Menschen aus allen Regionen zu Wort, aus Dörfern 
und Kleinstädten, Alteingesessene und neu Zugezogene, Alt und Jung. Ausführlichere Informationen 
gibt es auf der Projektwebsite: www.heimatprojekt-bayern.de.  
 
Wer kann mitmachen – und wie?  
Zur Teilnahme sind die Bürger aller Kommunen eingeladen, die gemäß dem Landesentwicklungsplan 
Bayern (LEP) zum ländlichen Raum gehören. Die Teilnahme an den drei Befragungen ist online über die 
Projektwebsite möglich. Außerdem gibt es die Fragebögen dort auch im PDF-Format zum Ausdrucken 
und (portofreien) Rückversand per Post. Für die Vertiefungsprojekte wird das Projektteam 
unterschiedliche Personen und Organisationen in ganz Bayern kontaktieren (z.B. Vereine oder 
Nachbarschaftshilfen).  
 
Wann geht es los?  
In der ersten Befragung geht es um das alltägliche soziale Miteinander vor Ort. Die Teilnahme ist ab 
dem 15. März und bis zum 07. Mai 2023 möglich.  
 
Warum lohnt es sich mitzumachen?  
Mit dem Forschungsvorhaben werden für Bürger und Politik Erkenntnisse über das soziale Miteinander 
in den ländlichen Regionen erarbeitet, systematisiert und vergleichend ausgewertet. So kann der soziale 
Zusammenhalt besser sichtbar gemacht und weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse werden laufend 
auf der Projektwebsite zur Verfügung gestellt, so dass alle Interessierten sich selbst ein Bild machen 
können. Darüber hinaus erhalten alle Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften, in denen mindestens 
100 Personen teilnehmen, eine kurze anonymisierte Auswertung für ihre Kommune.  
 
Wer ist für das Projekt verantwortlich und wie kann man Kontakt aufnehmen?  
Projektleitung und Projektteam: Projektleitung: Prof. Dr. Sabine Fromm, Technische Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: Francis Helen Finkler, Loredana 
Föttinger  
E-Mail: heimatprojekt-bayern@th-nuernberg.de  
Postanschrift für portofreien Rückversand von Fragebögen: Technische Hochschule Nürnberg Georg 
Simon Ohm – Prof. Dr. Sabine Fromm / Frankierkostenstelle 78 – Keßlerplatz 12 90489 Nürnberg  
Website: www.heimatprojekt-bayern.de 
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Hinweise für Hundehalter

Verunreinigung durch Hunde

Hundekot ist generell aufzusammeln, mitzunehmen 
oder vor Ort in Abfalleimern ordnungsgemäß zu 
entsorgen!

An alle Hundehalter und 
Hundeliebhaber!
Die Klagen über Verunreinigungen von Geh- und 
Radwegen, Straßen, Grünanlagen und Vorgärten 
– selbst im Friedhof - durch Hundekot reißen nicht 
ab. Dies ist ein großes Ärgernis, weshalb ich an alle 
Hundehalter und Hundeliebhaber mit nachstehenden 
Regeln appellieren möchte.

Regeln für die verantwortungsbewusste 
Hundehaltung:

1.	 Erziehen Sie Ihren Hund so, dass er andere Bür-
ger und Tiere nicht belästigt.

2.	 Lassen Sie Ihren Hund auch auf Krankheitserre-
ger untersuchen (z.B. vor den regelmäßigen 	
Impfungen).

3.	 Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie mit Ihrem Hund 
„Gassi gehen“.

4.	 Lassen Sie Ihren Hund in öffentlichen Anlagen 
nicht frei umherlaufen. Halten Sie ihn fern 	von 
Spielplätzen.

5.	 Achten Sie darauf, dass Ihr Hund nur an geeig-
neten Stellen sein „Geschäft“ erledigt.

6.	 Melden Sie Ihren Hund steuerlich an.

7.	 Sprechen Sie mit anderen Hundehaltern, wenn 
diese sich nicht verantwortungsbewusst 	 ver-
halten.

Standorte der Hundetoiletten

Die Standorte der Hundetoiletten sind im 
Grabenweg (außerhalb der Ortsmauer), am 
Mauerdurchbruch Mönchshof, nach dem Maintor 
und am Mauerdurchbruch Badgasse, am Ernst-
Gebhardt-Ring (Mauerdurchgang und Blauer Turm) 
und Spielplatz am Reifensteinweg. Zudem sind noch 
am Main, in der Ölspielstraße, An der Tränk und 
Ochsenfurter Straße Beutelspender mit großen Tüten 
für Hundekot angebracht.

Damit Sie die gefüllten Beutel auf dem Weg entsorgen 
können, sind zusätzliche Abfallkörbe in der 
Gartenstraße und dem Übergang von Reifensteinweg 
zur Industriestraße und an allen Ortsausgängen 
aufgestellt worden.

Viele Hundehalter nehmen die Hundetoiletten für ihre 
Vierbeiner an und entsorgen den Hundekot in die 
vorgesehenen Abfallkörbe. Vielen Dank!

Das Verunreinigen der Straßen und Wege ist eine 
Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld 
geahndet.

Leinenzwang:

Weiter möchten wir Sie an die an die 
Leinenpflicht innerhalb des Ortsbereiches und 
im Bereich des Tierparks erinnern.
Seit 02.02.2016 gilt die Hundehaltungsverord-
nung des Marktes Sommerhausen. Zur Ver-
hütung von Gefahren sind Kampfhunde und 
große Hunde (Schulterhöhe von mind. 0,50 m) 
ständig an einer reißfesten Leine von max. 3 m 
zu führen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! Für Rückfragen 
stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr 1. Bürgermeister
Wilfried Saak

 

 
 
 
 
 
 

 MARKT 
 SOMMERHAUSEN 
 
 

Öffnungszeiten  
der Tourist-Information  

 

Auskünfte und Ortsprospekte mit Ortsplan, 
Wanderkarten sowie weiteres Infomaterial 
erhalten Sie in der Tourist-Information. Gerne 
können Sie auch eine Gästeführung buchen 
und Karten für das Theater Sommerhaus und 
andere Veranstaltungen im Ort erwerben. 
 

November – April 
 

Montag – Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
 

Telefon: (0 93 33) 82 56 
 

E-Mail:  
touristinfo@sommerhausen.de 
 

Tourist-Information 
Hauptstraße 15 
97286 Sommerhausen 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Außerhalb der Bürozeiten können Sie 

Ihre Wünsche dem Anrufbeantworter 

anvertrauen. 
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Reinhaltung von öffentlichen Straßen
(laut Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung von öffentlichen Straßen)

An die Bürgerinnen und Bürger von Sommerhausen,

zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger, die öffentlichen Straßen innerhalb ihrer 
Reinigungsflächen zu reinigen. Sie haben dabei die Geh- und Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen 
befindlichen Fahrbahnen (einschließlich der Parkstreifen) insbesondere

a)	 jeden Samstag zu kehren und den Kehricht, Zigarettenkippen, Schlamm und sonstigen Unrat 
zu entfernen; fällt auf den Reinigungstag ein Feiertag, so sind die genannten Arbeiten am 
vorausgehenden Werktag durchzuführen.

b)	 bei Trockenheit zur Vermeidung von übermäßiger Staubentwicklung zu sprengen, wenn sie 
nicht staubfrei angelegt sind;

c)	 die gepflasterte Rinne zwischen Gehweg und Fahrbahn und um den Blumenkübeln von Gras 
und Unkraut zu befreien, 

Es betrifft jeden Grundstückseigentümer, der an öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen im Altort sowie 
auch inden Siedlungen und im Außenbereich, angrenzt. 
Wir möchten die Grundstückseigentümer bitten, auch die Bewirtschafter von den Grundstücken darauf 
hinzuweisen, dass die bewirtschafteten Grundstücke und ihre Flächen gereinigt werden!
Außerdem gilt für alle Grundstückseigentümer, den Gehweg oder die Straßen durch die begleitenden Sträucher 
und Bäume, die in den öffentlichen Bereich ragen, auf die eigene Grundstücksgrenze zurückzuschneiden 
(Verkehrssicherungspflicht). 

Sie haben ferner bei Bedarf die Abflussrinnen und Kanaleinlaufschächte freizumachen. Dies gilt auch für die 
Wirtschaftswege im Außenbereich.

Ich bitte alle Grundstücksbesitzer ihrer Pflicht zur Reinhaltung von öffentlichen Gemeindestraßen 
nachzukommen.

gez. Wilfried Saak, 
1. Bürgermeister

Wasserversorgung
Ansprechpartner Messstellenservice 

(Wasserzähler)
Für technische Fragen hinsichtlich der Wasserzähler 
stehen Ihnen von der Mainfranken Netze GmbH 
folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Thomas Baunach	 Tel.: 09 31/36-14 49	
E-Mail: Thomas2.Baunach@mainfrankennetze.de
Herr Otto Emmerling	 Tel.: 09 31/36-12 50	
E-Mail: otto.emmerling@mainfrankennetze.de
Den Austausch der Wasserzähler (ausgenommen 
Gartenwasserzähler) übernehmen die Monteure der 
Mainfranken Netze GmbH und ist für Sie kostenlos. 
Dies geschieht aus eichrechtlichen Gründen. Damit 
wird sichergestellt, dass der Zähler Ihren Verbrauch 
mit der notwendigen Genauigkeit misst. Der Monteur 
führt einen Ausweis mit sich, der auf Ihren Wunsch hin 
vorgezeigt werden kann.
Für den Fall, dass Sie am Tag des Zählerwechsels keine 
Zeit haben oder nicht anwesend sein sollten, wird Ihnen 
ein Schreiben im Briefkasten mit einer Terminvorgabe 
hinterlegt. Sollten Sie an der Terminvorgabe ebenfalls 
verhindert sein, kontaktieren Sie bitte den Monteur, der 
auf den Schreiben hinterlegt wurde. 

 

 
 
 
 
 

Containerstandort Sommerhausen 
am Brandsberg  

 

ab 04.02.2023 
bis 25.11.2023 
g e ö f f n e t! 

 

Samstag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Angeliefert werden können nur Grüngut 
bis zu 5 cbm und max. 1,50 Meter lang, 
Bauschutt und Glas. 

 

Gemeindeverwaltung 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes 
Südliches Maintal 

- Mainparkring 1 - Eibelstadt 
 

 
 

Dienstag  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
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Bekanntmachungen
 

 

Geänderte Öffnungszeiten ab 01.03.2023 
 

Rathaus Sommerhausen  
 

Öffnungszeiten: 
 

 

Montag, Dienstag, Mittwoch,  
und Donnerstag:   10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters: 
Dienstag:  18.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
  und nach Vereinbarung 
 
 

Terminabstimmung per Telefon oder Mail weiterhin möglich: 
 

 über die Telefonnummer der Gemeinde Sommerhausen: Tel. 09333/216 
 über die E-Mail-Adresse des Marktes Sommerhausen: rathaus@sommerhausen.de 
 
 

gez. Wilfried Saak 
1. Bürgermeister 

 

 
 
 Der Markt Sommerhausen sucht 

ab spätestens 01. April 2023

eine/n Amtsboten/in (m/w/d)
3 x wöchentlich ca. 2,5 Stunden –

Wochenarbeitszeit 7,5 Stunden auf 
Minijob-Basis.

Die Vergütung erfolgt nach den 
Bestimmungen des TVöD.
Auskünfte unter der Telefonnummer 
09333/216

Interessierte Bewerber/innen werden 
gebeten, bis Montag, 27. März 2023 
ihre Bewerbungsunterlagen beim

Markt Sommerhausen
z. Hd. Herrn 
1. Bürgermeister Wilfried Saak
Hauptstraße 15
97286 Sommerhausen

abzugeben.

Gemeinderat 

 
 

Hinweis zu Veröffentlichungen von Gemeinderatssitzungen! 
Die gesamte öffentliche Marktgemeinderatssitzung kann im Bürgerinformationssystem 
unter 

https://vgem-eibelstadt.de/buergerservice 
online eingesehen werden. 

 
Aus der Gemeinderatssitzung vom 02.03.2023

Öffentlicher Teil

Bauantrag für den Umbau und die Sanierung 
eines Einfamilienwohnhauses mit Ausbau 
des Dachgeschosses, Errichtung von zwei 
Dachgauben und Dachfenstern sowie Abbruch 
und Errichtung eines neuen Balkons auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 619, Ochsenfurter Str. 7

Dem Marktgemeinderat liegt ein Bauantrag für den 
Umbau und die Sanierung eines Einfamilienwohnhauses 
mit Ausbau des Dachgeschosses, Errichtung von zwei 
Dachgauben und Dachfenstern sowie Abbruch und 
Errichtung eines neuen Balkons auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 619, Ochsenfurter Straße 7, vor.
Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung von 
Sommerhausen.

Neben einigen Grundrissänderungen soll das 
Dachgeschoss zur Erweiterung der einzigen Wohneinheit 
ausgebaut werden. Hierzu werden straßenseitig im 
Westen zwei Gauben und auf der Rückseite im Osten 
zwei zusätzliche Dachliegefenster errichtet. 

Für den Rückbau einer Fenstertüre zum Fenster auf 
der straßenabgewandten Ostseite sind Abweichungen 
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von den Festsetzungen der Ortsgestaltungssatzung 
erforderlich.
Nach § 6 Abs 1 Nr. 1 sind Fenster aus Vollholz auszubilden 
und sollen gem. Nr. 2 mit einem Rohbaumaß über 80 cm 
zweiflügelig ausgeführt werden. 
Das nicht einsehbare Fenster soll den vergleichsweise 
jungen Bestandsfenstern angeglichen werden.
Aus statischen Gründen soll der Balkon im Obergeschoss 
auf der nicht einsehbaren Gebäuderückseite komplett 
zurückgebaut und neu mit geringeren Maßen von 4,00 m 
x 1,00 m errichtet werden. 

Für die Gauben und den Balkon wird ein Antrag auf 
Abweichung von den Abstandsflächen gestellt, über den 
das Landratsamt Würzburg entscheiden wird.

Beschluss:
Dem Marktgemeinderat liegt der Bauantrag für den 
Umbau und die Sanierung eines Einfamilienwohnhauses 
mit Ausbau des Dachgeschosses, Errichtung von zwei 
Dachgauben und Dachfenstern sowie Abbruch und 
Errichtung eines neuen Balkons auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 619, Ochsenfurter Straße 7, vor.
Unter Würdigung der städtebaulichen Aspekte 
wird den Abweichungen von § 6 Abs. 1 und 2 der 
Gestaltungssatzung für die Ausführung der Fenster als 
einflügelige Kunststofffenster mit Kreuzsprosse aufgrund 
eines einheitlichen Erscheinungsbildes und der Lage 
des Anwesens in über 100 m Entfernung zum Ensemble 
zugestimmt.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  

Antrag auf denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis für die Errichtung einer 
Photovoltaikdachflächenanlage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 177, Säckersgrund 6

Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Errichtung 
einer Photovoltaikdachflächenanlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 177, Säckersgrund 6, vor.

Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie im Ensemble von Sommerhausen. Für das 
Vorhaben sind die Vorgaben der Gestaltungssatzung 
anzuwenden. 

Laut den Planunterlagen soll auf den südlich und östlich 
ausgerichteten, straßenabgewandten Dachflächen 
des Haupthauses sowie der westlichen und östlichen 
Dachflächen eines zurückversetzten Nebengebäudes, 
Photovoltaikmodule installiert werden.

Gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 der Gestaltungssatzung sind 
Photovoltaikanlagen im „vom öffentlichen Raum 
einsehbaren Bereich“ nicht zugelassen. 
Problematisch war die vorgesehene Anlage lediglich im 
Bereich der westlichen Dachfläche des vorhandenen 
Nebengebäudes, da diese vom öffentlichen Raum 
sichtbar gewesen wäre. In Abstimmung mit der 

Sanierungsberaterin wurden einige Module entfernt, 
sodass die Anlage nicht mehr einsehbar ist.

Die gemeindliche Sanierungsberaterin hat zum 
geplanten Vorhaben Stellung genommen, Anpassungen 
herbeigeführt und befürwortet die finale Planung aus 
städtebaulicher Sicht.

Da der Bauherr anwesend war, wird gefragt, ob Einver-
ständnis besteht, dass der Bauherr Rederecht erhält.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend:	 10
Dafür:		  10
Dagegen:	 0

Der Bauherr teilt auf Anfrage mit, dass die Module nicht 
blau sind. Es wird sich nach der Gestaltungssatzung 
gerichtet.

Beschluss:
Dem Marktgemeinderat hat Kenntnis vom Antrag auf 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Errichtung 
einer Photovoltaikdachflächenanlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 177, Säckersgrund 6.
Einer Installation auf den südlich und östlich 
ausgerichteten, straßenabgewandten Dachflächen 
des Haupthauses sowie der westlichen und östlichen 
Dachflächen eines zurückversetzten Nebengebäudes wird 
unter Einhaltung der Festsetzungen gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 
der Gestaltungssatzung zugestimmt. Die Module auf der 
westlichen Dachfläche des Nebengebäudes sind, wie mit 
der Sanierungsberaterin abgestimmt, im vom öffentlichen 
Raum nicht einsehbaren Bereich anzubringen.

Die Antragsunterlagen werden an die Untere 
Denkmalschutzbehörde weitergeleitet.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  

Antrag auf Außenbewirtung für das Jahr 2023 - 
Gasthaus „Goldener Ochsen“ Hauptstraße 24, 
Ergänzung zur Außenbewirtung

Dem Gasthaus „Zum Goldenen Ochsen“, Familie Decker, 
wurde mit Beschluss vom 24.11.2022 die Außenbewirtung 
für das Jahr 2023 genehmigt mit dem Hinweis, dass 
das Podest vor dem Anwesen Hauptstraße 24 in den 
Wintermonaten 2022/2023 stehen bleiben kann.
Bei verschiedenen anderen Außenbewirtungen wurde 
genehmigt, dass die Außenbewirtung im Jahr 2023 für den 
Zeitraum 1. März bis 31. Dezember 2023 gilt und muss 
jedes Jahr neu beantragt werden. Die Außenbewirtung 
wird im Jahr 2023 vom 01.04. bis 31.10. bis 23.00 Uhr 
verlängert. 

Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt dem Antrag vom Gasthaus 
„Zum Goldenen Ochsen“ auf Außenbestuhlung zu. 
Die Genehmigung gilt für den Zeitraum 01.03. bis 
31.12.2023 und muss jedes Jahr neu beantragt werden. 
Der Außenbewirtung im Miltenbergerhof wird auch 
zugestimmt. 
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Die Aufstellung erfolgt auf Widerruf, d.h., z.B. wenn 
Beschwerden der Anwohner gemeldet werden oder 
wenn verkehrsmäßige Verhältnisse oder bauliche 
Veränderungen durch die Aufstellung der Außenbewirtung 
behindert werden, kann die Außenbewirtung jederzeit 
widerrufen werden.
Die Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt wird beauftragt, 
die verkehrsrechtliche Anordnung zu erlassen und einen 
Bescheid über die Erhebung von Gebühren auf öffentlichen 
Verkehrsraum der Marktgemeinde Sommerhausen 
auszustellen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2023 die 
Außenbewirtung vom 01.04. bis 31.10. bis 23.00 Uhr 
verlängert wird. Sie kann jederzeit wiederrufen werden. 
Sollten Beschwerden zu einem Widerruf führen, so gilt 
dies dann für alle Betriebe.

Das Podest vor dem Anwesen Hauptstraße 24 kann in 
den Wintermonaten stehen bleiben, da es gleichzeitig als 
Verkehrsberuhigung für den Altort dient.

Bei einem Abbau des Podestes soll die benutzte Fläche 
durch den Antragsteller von Unkraut befreit werden.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  

Antrag auf Genehmigung Außenbewirtung für 
Schatztruhe für das Jahr 2023

Die „Schatz-Truhe“ beantragt mit Schreiben vom 
12.02.2023 auch im Jahr 2023 auf der ausgewiesenen 
Fläche am Kirchplatz, Tische und Stühle im 
Genehmigungszeitraum ab 01. April 2023 bis 31. Oktober 
2023 aufstellen zu dürfen. 

Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt dem Antrag der Schatz-
Truhe auf Außenbestuhlung zu.
Die Genehmigung gilt für den Zeitraum vom 01. März bis 
31. Oktober 2023 und muss jedes Jahr neu beantragt 
werden. 
Die Aufstellung erfolgt auf Widerruf, d.h., z.B. wenn 
Beschwerden der Anwohner gemeldet werden oder 
wenn verkehrsmäßige Verhältnisse oder bauliche 
Veränderungen durch die Aufstellung der Außenbewirtung 
behindert werden, kann die Außenbewirtung jederzeit 
widerrufen werden.
Die Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt wird beauftragt, 
die verkehrsrechtliche Anordnung zu erlassen und einen 
Bescheid über die Erhebung von Gebühren auf öffentlichen 
Verkehrsraum der Marktgemeinde Sommerhausen 
auszustellen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  

Antrag auf Außenbewirtung Eiscafe EISGOLD für das 
Jahr 2023
Das Eiscafé EISGOLD beantragt mit E-Mail vom 
09.02.2023 die Außenbewirtung vor dem Anwesen 
Hauptstraße 13. 

Der Parkplatz zwischen dem Eingang Miltenberger Haus, 
Hauptstraße 13, und dem Zugang zum Innenhof zwischen 
Rathaus und Miltenberger Haus möchte das Eiscafé von 
1. April  bis 31. Oktober 2023 anmieten, um die Gäste dort 
bewirten zu können. Es sollen fünf Tische mit jeweils ca. 
vier Stühlen aufgestellt werden.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat hat Kenntnis vom Antrag auf 
Außenbewirtung des Eiscafé EISGOLD und stimmt der 
Außenbewirtung vor dem Anwesen Hauptstraße 13 zu. 
Der Parkplatz vor dem Eingang Innenhof Miltenberger 
Haus wird für die Außenbewirtung verwendet. 

Die Genehmigung gilt vom 01. März bis 31. Dezember 
2023 und muss jedes Jahr neu beantragt werden.
Die Aufstellung erfolgt auf Widerruf, d.h., z. B. wenn 
Beschwerden der Anwohner gemeldet werden oder 
wenn verkehrsmäßige Verhältnisse oder bauliche 
Veränderungen durch die Aufstellung der Außenbewirtung 
behindert werden, kann die Außenbewirtung jederzeit 
widerrufen werden. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt wird beauftragt, 
die verkehrsrechtliche Anordnung zu erlassen und einen 
Bescheid über die Erhebung von Gebühren auf öffentlichen 
Verkehrsraum der Marktgemeinde Sommerhausen 
auszustellen.

Das Eiscafé EISGOLD soll darauf hingewiesen werden, 
dass vor dem Anwesen die Straße von ihm gereinigt 
werden muss.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  

Antrag auf Genehmigung Außenbewirtung für 
Cafe Macaron, Mönchshof 10

Das Cafe Macaron beantragt für das Jahr 2023 eine 
Außenbestuhlung. Die Bestuhlung soll sich direkt beim 
Eingangstor befinden und umfasst sechs Tische. Das 
Café hat nur am Wochenende und an den Feiertagen 
geöffnet. Die Außenbestuhlung soll nur während der 
Öffnungszeiten des Cafés auf dem Platz stehen.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat stimmt dem Antrag auf 
Außenbestuhlung vor dem Anwesen Mönchshof 10 zu. 
Der Marktgemeinderat genehmigt die Bestuhlung von 
sechs Tischen (max. 20 Sitzplätze). Die Bank vor dem 
Anwesen Mönchshof 10 ist der Öffentlichkeit gewidmet 
und gehört nicht zur Bestuhlung für das Cafe.
Die Antragsteller haben darauf zu achten, dass beim 
Nachbaranwesen eine ausreichende Breite für die 
Eingangstüre vorhanden ist.
Die Genehmigung gilt für den Zeitraum 01.03.2023 bis 
31.12.2023 und muss jedes Jahr neu beantragt werden. 
Die Aufstellung erfolgt auf Widerruf, d.h., z.B. wenn 
Beschwerden der Anwohner gemeldet werden oder 
wenn verkehrsmäßige Verhältnisse oder bauliche 
Veränderungen durch die Aufstellung der Außenbewirtung 
behindert werden, kann die Außenbewirtung jederzeit 
widerrufen werden.
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Die Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt wird beauftragt, 
die verkehrsrechtliche Anordnung zu erlassen und einen 
Bescheid über die Erhebung von Gebühren auf öff entlichen 
Verkehrsraum der Marktgemeinde Sommerhausen 
auszustellen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10  

Anfragen gem. der Geschäftsordnung

Bürgerwindrad
Der Entwurf der Satzung ist online.
Vor der Gründungsversammlung fi ndet am Montag, 
20.03.2023 um 19.30 Uhr eine off ene Fragestunde 
statt. Die Gründungsversammlung fi ndet am Dienstag, 
28.03.2023 statt. 
Ort der Veranstaltungen muss noch geklärt werden – 
Rathaus oder TSG-Halle.

Anmerkung der Redaktion:
Termine haben sich verschoben!
Fragestunde am Dienstag, 28.03.2023 um 19.30 Uhr im 
Rathaus Sommerhausen
Gründungsveranstaltung am Samstag, 01.04.2023 um 
19.30 Uhr in der Willy-Supp-Halle

Haltestelle Tierpark
Bei der Besprechung am 28.02.2023 wurde festgelegt, 
dass ab 01.04.2023 ein Bus vormittags zum Parkplatz 
Wiesenhof fährt und am Nachmittag wieder zurück. Die 
Öff nungszeiten des Tierparks werden in den Ferien den 
Buszeiten angepasst.

Elektroladesäule
Die MFN errichtet zwei Elektroladesäulen am Zollhäusle. 
Für die Gemeinde entstehen keine Kosten.

Von Gemeinderat Wagner wird nach Baumaßnahmen in 
der Lage Altenberg gefragt.
Hierzu wird mitgeteilt, dass es sich nur um Arbeiten zum 
Glasfaseranschluss handeln könnte.

Sitzungskalender des Marktgemeinderates
Die nächsten geplanten Sitzungstermine:

Datum Uhrzeit Art
Donnerstag, 30. März 2023 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung
Donnerstag, 20. April 2023 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung
Donnerstag, 04. Mai 2023 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung

Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus

Anträge
Bauanträge und Anfragen müssen spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Sitzung im Rathaus eingegangen 
sein, damit diese Punkte für die Ratsmitglieder ordnungsgemäß vorbereitet werden können.

Jubilare Büchereinachrichten
Markt Sommerhausen  

 

 

 

Wir gratulieren herzlich 
 
 

Frau Hildegard Köhler,  
Steingraben 3, 
zur Vollendung des 96. Lebensjahres 
am 26.03.2023 
 
 

Herrn Detlef Mantei,  
Gartenstraße 10, 
zur Vollendung des 76. Lebensjahres 
am 26.03.2023 
 

 

Gemeindeverwaltung 
 

 
 

Bücherei Sommerhausen

Öff nungszeiten:
Montag und Freitag,

jeweils von 
16.30 Uhr bis 

18.30 Uhr
Wir freuen uns auf viele Leserinnen 

und Leser!

Ihr Bücherei-Team
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Veranstaltungen
26.03.2023		
Jahreshauptversammlung
Ort: Bürgersaal Rathaus
Veranstalter: Partnerschaftsverein

02.04.2023		
Konfirmation
Ort: Bartholomäuskirche
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde

09.04.2023		
Osternacht & Osterfrühstück
Ort: Bartholomäuskirche und Gemeindezentrum
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde

12.04. bis 10.06.2023		
„Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst“ 
von Nick Hornby Torturmtheater
Spieltage Dienstag bis Freitag um 20.00 Uhr
Samstag 16.30 Uhr und 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf Dienstag bis Samstag ab 16.00 Uhr 
unter 09333/268 oder
kartenbestellung@torturmtheater.de

30.04.2023		
Maibaumaufstellung
Ort: Plan
Veranstalter: Hist. Burschenverein

Vereinsnachrichten

Wirtshaus
singen 

Freitag 31. März 2023, 19.00 Uhr
gasthaus 

„Zum goldenen Ochsen“
sommerhausen

Herzliche Einladung

Auf ihr Kommen freut sich der 
Bürgerverein Sommerhausen

mit Claudia & Sandra

 
  

 

 

 

Einladung  
zur 

Jahresmitgliederversammlung 

am Sonntag, 26. März 2023, um 17:00 Uhr, 

im Bürgersaal 
des Rathauses Sommerhausen 

Tagesordnung: 

1.  Begrüßung, Eröffnung und 
 Genehmigung der Tagesordnung 

2.  Bericht der Vorsitzenden 

3.  Bericht der Kassiererin 

4.  Bericht der Kassenprüfer 

5.  Entlastung des Vorstandes 

6.  Wahl des Vorstandes 

7.  Termine im Jahre 2023 

8.  Verschiedenes 

Wir bitten alle Mitglieder um rege Teilnahme. 

Der Vorstand 

Kirchliche Nachrichten
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Sommerhausen und Eibelstadt   
Pfarrerin Irene Maier und 
Pfarrer Jochen Maier
Hauptstr. 10 - 97286 Sommerhausen
E-Mail: pfarramt.sommerhausen@elkb.de
Tel. 09333-229

Zu folgenden Gottesdiensten laden wir sehr 
herzlich ein:

Sonntag, 26.03. Judika
09.30 Uhr: 	 Gottesdienst 
		  St. Bartholomäuskirche 		
		  Sommerhausen (Pfr./in Maier)
11.00 Uhr: 	 Familienkirche 
		  Evangelisches Gemeindezentrum 	
		  Sommerhausen

Samstag, 1.04.
18.00 Uhr: 	 Gottesdienst - 
Konfirmandenbeichte 
		  St. Bartholomäuskirche 		
		  Sommerhausen (Pfr./in Maier)
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Sonntag, 2.04. Palmarum
09.30 Uhr: 	 Festgottesdienst zur Konfirmation 
		  St. Bartholomäuskirche 			
		  Sommerhausen (Pfr./in Maier)
17.30 Uhr: 	 Gottesdienst - Spruchauslegung 
		  St. Bartholomäuskirche 			
		  Sommerhausen (Pfr./in Maier)

Donnerstag, 6.04. Gründonnerstag
19.00 Uhr: 	 Gottesdienst mit Abendmahl 
		  St. Bartholomäuskirche 			
		  Sommerhausen (Pfr./in Maier)

Freitag, 7.04. Karfreitag
09.30 Uhr: 	 Gottesdienst mit Abendmahl 
		  St. Bartholomäuskirche 			
		  Sommerhausen (Pfr./in Maier)
13.00 Uhr: 	 Gottesdienst mit Abendmahl 
		  Evangelisches Gemeindehaus 		
		  Eibelstadt (Pfr./in Maier)

GRUPPEN, KREISE UND KONZERTE

Freitag, 24.03.
14.45 Uhr : 	 Präparandenkurs 
		  Kantorat Winterhausen
16.00 Uhr : 	 Konfirmandenkurs 
		  Evangelisches Gemeindezentrum 	
		  Sommerhausen 

Mittwoch, 29.03.
15.30 Uhr : 	 Offene Gespräche in der 		
		  Lebensrunde 
		  Evangelisches Gemeindezentrum 	
		  Sommerhausen

 

 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
Sonntag, 02. April 2023 

 

Aus Sommerhausen: 

Koch Jara-Lena 
Prokopetz Julia 
Ruhe Jule 
Sahm Louisa  
Stahl Mia  

 
Aus Eibelstadt: 
Arnold Carolin 
Haas Mina 
Haberkorn Niklas 
Hügelschäfer Benjamin 
Scheuer Paula 

 

 

Freitag, 31.03.
14.45 Uhr: 	 Präparandenkurs 
		  Kantorat Winterhausen
16.00 Uhr: 	 Konfirmandenkurs 
		  Evangelisches Gemeindezentrum 	
		  Sommerhausen 

19.00 Uhr: 	 Kleines Orgelpodium : 
		  „Bevor Orgel und Glocken 		
		  schweigen“ 			 
		  - Orgelmusik zur Passionszeit 
		  St. Bartholomäuskirche 		
		  Sommerhausen (Ute Ernst)

mittwochs (wöchentlich)
9.30 Uhr:	 Krabbelgruppe 
		  (für Kinder von 0-3 Jahren) 
		  im Gemeindezentrum

donnerstags (wöchentlich – außer in den Ferien)
20.00 Uhr:	 Kirchenchorprobe im 			 
		  Gemeindezentrum Sommerhausen

Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihre evangelische Kirchengemeinde 
Sommerhausen/Eibelstadt
mit Pfarrerin Irene Maier und 
Pfarrer Jochen Maier
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Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
Eibelstadt mit Sommerhausen 

und Winterhausen
Gottesdienstordnung vom 26.03.2023 mit 
09.04.2023

Sonntag, 26. März - 5. FASTENSONNTAG
		  >> Kollekte für MISEREOR-Kollekte/	
		  Fastenopfer der Kinder <<
10.00 Uhr	 MESSFEIER für die Pfarrgemeinde

Montag, 27. März - Montag der 5. Fastenwoche
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ
18.30 Uhr	 MESSFEIER

Dienstag, 28. März - Dienstag der 5. Fastenwoche
18.30 Uhr	 BUSSGOTTESDIENST

Mittwoch, 29. März - Mittwoch der 5. Fastenwoche
15.00 Uhr	 MESSFEIER im Seniorenheim

Donnerstag, 30. März - Donnerstag der 5. 
Fastenwoche
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ
18.30 Uhr	 MESSFEIER

Freitag, 31. März - Freitag der 5. Fastenwoche
18.30 Uhr	 Kreuzwegandacht in der 

Kreuzkapelle

Samstag, 01. April - Samstag der 5. Fastenwoche
15.00 Uhr	 Kreuzwegandacht für die 

Kommunionkinder und deren 
Familien in der Stadtpfarrkirche 
anschl. Möglichkeit  zum Binden der 
Palmbuschen

Sonntag, 02. April - PALMSONNTAG
		  >> Kollekte für Kollekte für das Heilige 	
		  Land <<
09.45 Uhr	 Kinderkirche (Start an der 

Kreuzkapelle)
09.45 Uhr	 STATIO an der Kreuzkapelle, 

Palmprozession zur 
Stadtpfarrkirche,

		  MESSFEIER für die Pfarrgemeinde

Montag, 03. April - Montag der Karwoche
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ
18.30 Uhr	 MESSFEIER

Donnerstag, 06. April - GRÜNDONNERSTAG
19.00 Uhr	 FEIER VOM LETZTEN ABENDMAHL 

- ABENDMAHLSAMT
20.00 Uhr	 TAIZÈGEBETSSTUNDE
20.45 Uhr	 ÖLBERGSANDACHT

Freitag, 07. April - KARFREITAG
09.00 Uhr	 BEICHTGELEGENHEIT
11.00 Uhr	 KINDERKIRCHE ZUM KARFREITAG

15.00 Uhr	 FEIER VOM LEIDEN UND STERBEN 
CHRISTI Wortgottesdienst - 
Kreuzverehrung - Kommunionfeier

18.30 Uhr	 ANDACHT: Die sieben Worte Jesu 
am Kreuz

Samstag, 08. April - KARSAMSTAG
21.00 Uhr	 FEIER DER OSTERNACHT - 

HOCHAMT

Sonntag, 09. April - HOCHFEST der 			 
		  AUFERSTEHUNG des HERRN  	
			   OSTERSONNTAG
10.00 Uhr	 HOCHAMT für die Pfarrgemeinde
18.00 Uhr	 ROSENKRANZ AUF DEM FRIEDHOF

*************************************************************
St. Nikolaus Eibelstadt

Dienstag, 28.März ´23, 18.30 Uhr
Bußgottesdienst

Mittwoch, 29. März ´23, 15.00 Uhr
Messfeier im Seniorenzentrum

Freitag, 31. März ´23, 18.30 Uhr
Kreuzwegandacht in der Kreuzkapelle

Samstag, 01. April ´23, 15.00 Uhr
Kreuzwegandacht für die Kommunionkinder und deren 
Familien

Sonntag, 02. April ´23, 09.45 Uhr!
Kinderkirche (Beginn an der Kreuzkapelle)

Freitag, 07. April ´23, 9.00 Uhr
Beichtgelegenheit

Freitag, 07. April ´23, 11.00 Uhr
Kinderkirche zum Karfreitag

Sie erreichen:
Pfarrer: Tobias Fuchs 			 
Telefon: 0931/708165
Mail: tobias.fuchs@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Dr. Fungula, 	
Tel. 09303/2223 oder 0162/2740130
Mail: frederic.fungula@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Eibelstadt:
Mo., Mi. und Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do., von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Erstkommunion am 30. April 2023 

Unsere Kommunionkinder 
 

Eibelstadt Sommerhausen 

Hansmann Greta 

Henz Hugo 

Kleppmann Felicitas 

Kötzle Oskar 

Schmidt Carlotta 

Winterhausen 

Brückner Amelie 

Diebold Julian 

Endres Anna 

Gerstner Greta 

Gunreben Vincent 

Hans Emilia 

Hartmann Jana 

Kilian Paul 

Purle Marla 

Rudloff Marla 

Rüger Clemens 

Schröder Martha 

Weißenberger Leon 

Würzburg 

Röper Fabian 

Blaß Lina 

Henig Maren 

Kraft Aurora 

Obenhuber Hanna 

Sklarczyk Paula 

Straßer Tim 

 

 

Wir laden alle Kinder von 3-9 Jahren ein 

am Sonntag, 02. April 2023 um 10:00 Uhr 

mit uns Palmsonntag zu feiern. 
 

 

Wir treffen um 9:45 Uhr an der Kreuzkapelle und 
laufen zusammen mit der Gemeinde die 

Palmprozession zur Kirche.  

Im Anschluss findet unsere Kinderkirche draußen 
neben der Kirche statt. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer KIKI-Team 
diesmal mit Steffi Schröder und Stefanie Ruppert  

 

Wir laden alle Kinder von 3-9 Jahren ein 

am Freitag, 07. April 2023 um 11:00 Uhr 

mit uns den Karfreitag zu erleben. 
 

 

Treffpunkt ist vor der Kirche St. Nikolaus Eibelstadt. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer KIKI-Team 
diesmal mit Valentina Schätzlein und Stefanie Ruppert  


